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FHG – Fachhochschulgesetz

1. Abschnitt

Anwendungsbereich (Hauser/Hauser)

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Einrichtung von Fach-
hochschulen sowie die Durchführung von Fachhochschul-Studien-
gängen und Hochschullehrgängen zur Weiterbildung. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmun-
gen enthält, sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisa-
tionsgesetzes, BGBl Nr 341/1981, auch im Anwendungsbereich die-
ses Bundesgesetzes anzuwenden. 
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1. Stammfassung und Genese der Bestimmung (Hauser)

1.1 Stammfassung

Die Stammfassung des § 1 FHStG aF (idF BGBl 340/1993) lautete wie 
folgt:

„Dieses Bundesgesetz regelt die staatliche Anerkennung von Stu-
diengängen als Fachhochschul-Studiengänge und die Verleihung 
der Bezeichnung Fachhochschule“.

1
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1.2  Auszug aus den Amtlichen Erläuterungen zur 
Stammfassung

Im Besonderen Teil der Erläuterungen1 ist lediglich festgehalten, dass 
der „Inhalt des Gesetzesentwurfes (…) die Regelung der Anerkennung 
von Studiengängen als Fachhochschul-Studiengänge und der Verlei-
hung der Bezeichnung Fachhochschule“ ist.

Der Allgemeine Teil der Erläuterungen lautet wie folgt:2

„Im Arbeitsprogramm der Bundesregierung für die XVIII. Legis-
laturperiode ist die Schaffung von Fachakademien zwecks Anpas-
sung des österreichischen berufsbildenden Bildungswesens an den 
europäischen Standard (EG-Konformität der Diplome), Entlastung 
und Ergänzung des Hochschulbereiches, als Stätten der Aus- und 
Weiterbildung, mit Durchlässigkeit für das duale System (nach ent-
sprechenden Qualifikationen) vorgesehen. Diesem Vorhaben ent-
spricht der beiliegende Gesetzesentwurf, wobei der Begriff ,Fach-
akademie‘ nicht verwendet wird, weil er bereits für ein Weiterbil-
dungsangebot für Facharbeiter, nicht auf Hochschulebene, ange-
wendet wird.“

„Bildung ist eine öffentliche Aufgabe. In der österreichischen Tradi-
tion hat dies den Staat zu einer möglichst weitgehenden Regelung 
des Bildungssystems veranlasst. Im Hochschulbereich ist der Staat 
der alleinige Träger von Bildungseinrichtungen und verfügt über 
die Personalhoheit. Mittels dichter legistischer und administrativer 
Regelung versucht der Staat auch die faktische Kontrolle über das 
Geschehen im Bildungsbereich wahrzunehmen. Die daraus resultie-
rende hohe Einheitlichkeit wurde lange Zeit als Vorteil des öster-
reichischen Bildungssystems betrachtet. In den letzten Jahren rück-
ten die Nachteile einer Zentralisierung von Entscheidungsstruktu-
ren in den Vordergrund. Kritisiert wird ein zu langsames Reagieren 
des Bildungswesens auf sozioökonomische Veränderungen, die Be-
schränkung auf eine ex-ante-Kontrolle durch Rechtsvorschriften 
und das damit einhergehende Fehlen einer ex-post-Kontrolle. Ge-
genwärtig gibt es Bestrebungen, die Autonomie von Schulen und 
Hochschulen zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund wurde für den 
Fachhochschul-Bereich ein anderer Ansatz gewählt: Prozessuale 
Vorschriften überwiegen, inhaltlich-materielle Vorschriften be-

1 ErläutRV 949 BlgNR 18. GP, 11.
2 ErläutRV 949 BlgNR 18. GP, 10 ff.

2

3
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schränken sich im Wesentlichen auf die Festlegung von Kriterien 
und Mindesterfordernissen. Dadurch wird es möglich, die Vielfalt 
des Bildungsangebotes zu erhöhen und Innovationen durch dezen-
trale Initiativen zu fördern. In einem erweiterten Entscheidungs-
spielraum sind aber auch Verantwortung und Rechenschaftspflicht 
neu zu ordnen. Dem tragen veränderte Formen der Qualitätssiche-
rung durch die professionelle Kontrolle des Fachhochschulrates und 
Evaluationen Rechnung.“ 

„Die zentralen Punkte für die Gestaltung des Fachhochschul-
Bereiches sind:

• Alle Personen haben diskriminierungsfrei das Recht, sich um 
eine Zulassung zu einem Fachhochschul-Studiengang zu bewer-
ben.

• Obwohl in Österreich Alternativen zu den Universitäten, das 
wären berufsbezogene, kürzere Studiengänge, fehlen, wurden 
doch Angebote entwickelt, die als Vorläufer für einen neuen 
Hochschultypus gesehen werden können. Dies geschah durch 
verschiedene Einrichtungen (universitäre Hochschullehrgänge, 
schulische Angebote für Maturanten, privater Weiterbildungs-
sektor). Grundgedanke des Entwurfes ist es daher, diese Ent-
wicklung zu berücksichtigen und das Anbieten von Fachhoch-
schul-Studiengängen einem weiten Kreis von Bildungseinrich-
tungen zu ermöglichen.

• Um die bei einer Vielfalt von Erhaltern erforderliche ,Standar-
disierung‘ und Überschaubarkeit sicherzustellen, sieht der Ent-
wurf einen Mechanismus der Qualitätssicherung vor. Dieser be-
steht in der Vorgabe von Kriterien, die erfüllt werden müssen, 
und in der Kontrolle durch ein (autonomes) akademisch/profes-
sionelles Gremium (Fachhochschulrat). Der Fachhochschulrat 
entscheidet über Anträge von Erhaltern auf Anerkennung (be-
fristet), er beobachtet die Studiengänge und deren Evaluation. 
Dieses Instrumentarium gewährleistet auch eine kontinuierliche 
Qualitätsverbesserung.

• Fachhochschul-Studiengänge haben den Auftrag, auf einer aus-
reichend wissenschaftlich-methodischen Fundierung berufs- 
und praxisorientiert auszubilden. Sie sind Teil des Hochschul-
bereiches und haben nicht den Auftrag einer kurzfristigen An-
passungsqualifizierung. Um diesem Profil gerecht zu werden, ist 

5

FHG.indb   7 22.03.23   10:46



8

§ 1 Hauser

vom Erhalter ein verantwortlicher und autonomer Lehrkörper 
zur Entwicklung und Durchführung von Fachhochschul-Stu-
diengängen zu bestellen; er ist in inhaltlichen Belangen lediglich 
an die Entscheidungen des Fachhochschulrates gebunden. Die 
Mitbestimmung von Studierenden ist sicherzustellen, eine dies-
bezügliche Regelung ist vom Fachhochschulrat im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zu prüfen.

• Fachhochschul-Studiengänge dienen einer wissenschaftlich fun-
dierten Berufsausbildung. ,Berufsausbildung‘ (versus ,Berufs-
vorbildung‘) bedeutet, dass gegenüber dem Studierenden eine 
höhere Verantwortung bezüglich der Verwertbarkeit der ver-
mittelten Qualifikationen am Arbeitsmarkt besteht. Um den 
damit erforderlichen Diskurs von Wissenschaft und Berufs-
feldern zu stärken, sind im Fachhochschulrat und im Lehrkörper 
Berufspraktiker vertreten. Zudem sind Bildungsnachfrage und 
Qualifikationsbedarf Determinanten für Entscheidungen über 
die Einrichtung von Fachhochschul-Studiengängen. Das Aner-
kennungsverfahren ermöglicht ein beschleunigtes Reagieren 
dieses Teiles des Bildungssystems auf Veränderungen der Be-
rufswelt.

• Neben verstärkter Berufs- und Praxisorientierung sind Fach-
hochschul-Studiengänge gegenüber universitären Studiengängen 
durch eine (tatsächlich) kürzere Studiendauer gekennzeichnet. 
Für die Lehrenden bedeutet dies eine stärkere Bindung an die 
Vorgaben des Lehrplanes, für die Studierenden eine straffere 
Studiengestaltung. Die tatsächliche Studiendauer ist ein Indika-
tor für das im Entwurf vorgesehene Evaluationsverfahren.“

„Nach diesem Gesetzesentwurf sind Studiengebühren für Hoch-
schul-Studiengänge und Fachhochschulen derzeit nicht vorgese-
hen.“

„Im Sommer 1991 richtete Österreich an die OECD das Ersuchen, 
eine Prüfung seines Bildungssystems durchzuführen. Wesentliches 
Ziel der Prüfung sollte die Beratung der österreichischen Entschei-
dungsträger bei der Einrichtung eines Fachhochschul-Sektors sein. 
Der Bericht der OECD wird erst im April 1993 im Bildungskomitee 
diskutiert und von der OECD zur Veröffentlichung freigegeben. 
Der Rohbericht liegt den für den Bildungsbereich zuständigen Mi-
nistern vor; sie sind auch aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. 
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1. Stammfassung und Genese der Bestimmung § 1

Der Bericht spricht sich für eine Lockerung der Regelungsdichte im 
Bildungsbereich aus und unterstützt die für den Fachhochschul-
Bereich vorgesehene Regelung. Die Empfehlungen und Aussagen 
des OECD-Berichtes zum Fachhochschul-Bereich werden den Ab-
geordneten bei der Behandlung des Entwurfes zur Verfügung 
stehen.“

„Derzeit können nur die unmittelbar sich auf Grund des Gesetzes 
ergebenden Kosten für den Fachhochschulrat, das sind 11 Millionen 
Schilling jährlich, angegeben werden (Vergütung der Tätigkeit der 
Mitglieder des Fachhochschulrates, Reisegebühren, Personalkosten 
für das Personal der Geschäftsstelle, Mieten, Büroausstattung, lau-
fender Aufwand, Mittel für Expertisen, wissenschaftliche Unter-
suchungen und Veranstaltungen, Forschungsaufträge).“

„Die Frage der darüber hinausgehenden Kosten hängt vom finan-
ziellen Engagement des Bundes im Fachhochschul-Sektor über-
haupt ab.“

„Fachhochschul-Studiengänge fallen als Hochschul-Studien in den 
Kompetenzbereich des Bundes; verfassungsrechtliche Grundlage ist 
Art 14 Abs 1 BVG.“

1.3 Maßgebliche gesetzliche Adaptierungen

Im Zuge der Novelle BGBl I 110/2003 erfolgte die Neufassung des § 1 
F(St)HG wie folgt:

„Dieses Bundesgesetz regelt die staatliche Akkreditierung von 
Fachhochschul-Studiengängen und die Verleihung der Bezeichnung 
,Fachhochschule‘.“

Durch die Novelle BGBl I 74/2011, welche im Rahmen des sog „Quali-
tätssicherungsrahmengesetzes (QSRG)“3 beschlossen wurde, erhielt § 1 
Abs 1 FHStG aF die bis zur Novelle BGBl I 77/2020 gültige Fassung 
(„Dieses Bundesgesetz regelt die Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen und Lehrgängen zur Weiterbildung sowie die Verlei-
hung der Bezeichnung ,Fachhochschule‘“).

3 Das QSRG beinhaltet das „Bundesgesetz über die externe Qualitätssicherung im 
Hochschulwesen und die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria (Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz – HS-QSG)“, das „Bundesgesetz 
über Privatuniversitäten (PUG)“, die 10. Novelle zum FHStG aF sowie die 
Novellierung weiterer einschlägig relevanter Gesetze (wie zB des Bildungsdoku-
mentationsgesetzes).
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